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Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Rohstoff- und Energiemarkt, 
behalten wir uns kurzfristige Preisänderungen vor.
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Lieferprogramm
und Preisliste

GÜLTIG AB DEM 1. MAI 2024

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der  
Joh. Wacht GmbH & Co. KG
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende 
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbe­
dingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung einem 
Besteller vorbehaltlos ausführen.
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung 
des Vertrages getroffen werden, sind in dem Vertrag schriftlich niederzulegen.
§  2 Angebot und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und haben die Geschäftsbedingung­
en zum wesentlichen Bestandteil. Uns erteilte Aufträge erhalten erst 
Rechtsverbindlichkeit durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder 
die ausgeführte Lieferung.
§  3 Preise – Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten 
unsere Preise ab Werk. Maßgeblich für die Massenbestimmung ist das in 
unseren Werken und Gruben ermittelte Gewicht bzw. die dort ermittelte 
Masse.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in den Nettopreisen enthalten. 
Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung 
gesondert ausgewiesen.
(3) Die Rechnungen sind zahlbar:
a) bei Neukunden gegen bar, Vorauskasse oder unwiderrufliches Banklast­
schriftverfahren;
b) bei laufender Geschäftsverbindung 14 Tage nach Rechnungsdatum 
mit 2 % Skonto auf den in der Rechnung ausgewiesenen Materialwert oder 
innerhalb 30 Tagen netto ohne Abzug.
Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe 
der marktüblichen Bankzinsen, mindestens jedoch in Höhe von 5 % über 
dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen. 
Diskontspesen, Wechselsteuer und Verzugszinsen sind sofort zahlbar; Klein­ 
und Einzelaufträge unter Euro 100,– werden nur gegen Barzahlung ausgeführt.
(4) Die Aufrechnung gegen unsere Forderung ist nur möglich, wenn 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns 
anerkannt sind.
§ 4 Lieferzeit
(1) Angegebene Lieferfristen verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders 
bezeichnet, als ca.-Angaben. Die Lieferverpflichtung ist erfüllt mit Übergabe 
des Materials ab Werk.
(2)  Geraten wir in Lieferverzug, ist der Besteller berechtigt, nach fruchtlosem 
Ablauf einer gesetzten Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Schadener­
satzansprüche wegen Nichterfüllung stehen dem Besteller nur zu, wenn der 
Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht; dies gilt nicht für von 
uns zu vertretende Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.
(3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige 
Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns entstehenden 
Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu berechnen. Mit 
Annahmeverzug geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 
zufälligen Verschlechterung des Kaufgegenstandes auf den Besteller über.
(4) Übernehmen wir die Auslieferung, gelten angegebene Lieferfristen als 
ca.­Frist. Die Gefahr geht mit Verladung auf den Besteller über; für Verluste 
oder Verunreinigungen während des Transportes, die nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt sind, haften wir nicht. Mehrkosten durch schlecht 
zu befahrende Anfahrtswege sowie Erschwernisse durch Glätte, Eis, Schneefall 
und sonstige Wartezeiten gehen zu Lasten des Käufers.
§  5 Gefahrenübergang
Sofern nicht ausdrücklich anders bestätigt, schulden wir Lieferung ab Werk.
§  6 Preisänderungen
(1) Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und 
dem vereinbarten Liefertermin mehr als 4 Monate liegen. Erhöhen sich bis 
zum Erbringen der Lieferung in diesem Fall die Löhne, die Materialkosten 
oder der marktmäßige Einstandspreis, so sind wir berechtigt, den Preis 
angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Besteller 
ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der 
allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung 
nicht nur unerheblich übersteigt.
(2) Ist der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich­rechtliches Sondervermögen, sind Preisänderungen gemäß 
der vorgenannten Regelung zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und 
dem vereinbarten Liefertermin mehr als 6 Wochen liegen.
§ 7 Gewährleistung
(1) Wir übernehmen in der folgenden Weise die Haftung für Mängel an den 
gelieferten Gegenständen:
a) Während eines Zeitraums von 2 Jahren nach Übergabe des Lieferge­
genstandes hat der Besteller einen Anspruch auf Beseitigung von Fehlern 
(Nachbesserung). Können wir einen unserer Gewährleistungspflicht 
unterliegenden Fehler nicht beseitigen, Ersatz stellen oder sind für den 
Besteller weitere Nachbesserungen unzumutbar, so kann der Besteller anstelle 
der Nachbesserung Wandlung (Rückgängigmachung des Vertrages) oder 
Minderung (Herabsetzung des Preises) verlangen.
b) Natürlicher Verschleiß ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.
(2) Warenproben werden der laufenden Produktion entnommen und sind 

Durchschnittsmuster. Alle Materialproben sind unverbindliche Ansichtsmuster, 
die den ungefähren Charakter der Ware zeigen. Sie gelten nicht als Zusicherung 
von Beschaffenheit, Farbe und Reinheit der zur Auslieferung kommenden 
Ware; diese und deren Körnungen unterliegen den Schwankungen des min­
eralogischen Vorkommens.
(3) Wegen weitergehender Ansprüche und Rechte haften wir nur in den 
Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit; im Übrigen ist die 
Haftung ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs ausgeschlossen. Diese Regelung gilt nicht für Ansprüche gemäß  
§§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz sowie für von uns zu vertretende Schäden an 
Leben, Körper oder Gesundheit.
(4) Der Empfänger hat das gelieferte Material sofort nach Erhalt auf Vollstän­
digkeit, Verwendbarkeit und evtl. Mängel zu untersuchen. Beanstandungen 
sind unverzüglich, spätestens innerhalb 3 Tagen anzuzeigen. Uns ist 
Gelegenheit zu geben, die vorgebrachte Beanstandung zu prüfen.
(5) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch 
für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§ 8 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang der 
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor.
(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug sind wir zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der 
Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvor­
behaltes sowie die Pfändung der Liefergegenstände durch uns gelten nicht als 
Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht die Bestimmungen des Verbraucherkredit­
gesetzes Anwendung finden oder dies ausdrücklich durch uns schriftlich 
erklärt wird.
(3) Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich­rechtliches Sondervermögen, gilt darüber hinaus folgendes:
Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen 
Geschäftsgang weiterzuveräußern; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des zwischen uns und dem Besteller vereinbarten 
Kaufpreises einschließlich Mehrwertsteuer ab, die dem Besteller aus der 
Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Liefer­
gegenstände ohne oder nach Bearbeitung weiterverkauft werden. Wir 
nehmen die Abtretung an.
Zur Einziehung der Forderung ist der Besteller nach deren Abtretung 
ermächtigt; unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
unberührt, jedoch verpflichten wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Kommt 
der Besteller in Verzug, ist er verpflichtet, die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu 
machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern 
(Dritten) die Abtretung mitzuteilen.
Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller wird stets für 
uns vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen 
vermischten Gegenständen. Der Besteller verwahrt das Miteigentum für uns.
Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer 
Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit 
einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl 
der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
(4)  Erfüllt der Besteller die ihnen obliegenden Abnahme­ und Zahlungsver­
pflichtungen nicht und treten wir vom erteilten Auftrag zurück, können wir 
unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend 
zu machen, 10 % des Brutto­Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung 
des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. 
Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.
§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz.
(2) Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, 
wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich­rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem 
Landgericht Trier zu erheben. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Bestellers 
zu klagen.
(3) Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
§ 10 Sonstiges
(1) Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit 
uns geschlossenen Vertrag bedarf zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen 
Zustimmung.
(2) Scheck­ und Wechselhereingaben gelten erst nach Einlösung als 
Zahlung. Bei Hereinnahme von Wechseln werden bankmäßige Diskont­und  
Einziehungsspesen berechnet; diese sind sofort in bar zu zahlen.
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und Preisliste

GÜLTIG AB DEM 1. MAI 2024

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der  
Joh. Wacht GmbH & Co. KG
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende 
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbe­
dingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung einem 
Besteller vorbehaltlos ausführen.
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung 
des Vertrages getroffen werden, sind in dem Vertrag schriftlich niederzulegen.
§  2 Angebot und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und haben die Geschäftsbedingung­
en zum wesentlichen Bestandteil. Uns erteilte Aufträge erhalten erst 
Rechtsverbindlichkeit durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder 
die ausgeführte Lieferung.
§  3 Preise – Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten 
unsere Preise ab Werk. Maßgeblich für die Massenbestimmung ist das in 
unseren Werken und Gruben ermittelte Gewicht bzw. die dort ermittelte 
Masse.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in den Nettopreisen enthalten. 
Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung 
gesondert ausgewiesen.
(3) Die Rechnungen sind zahlbar:
a) bei Neukunden gegen bar, Vorauskasse oder unwiderrufliches Banklast­
schriftverfahren;
b) bei laufender Geschäftsverbindung 14 Tage nach Rechnungsdatum 
mit 2 % Skonto auf den in der Rechnung ausgewiesenen Materialwert oder 
innerhalb 30 Tagen netto ohne Abzug.
Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe 
der marktüblichen Bankzinsen, mindestens jedoch in Höhe von 5 % über 
dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen. 
Diskontspesen, Wechselsteuer und Verzugszinsen sind sofort zahlbar; Klein­ 
und Einzelaufträge unter Euro 100,– werden nur gegen Barzahlung ausgeführt.
(4) Die Aufrechnung gegen unsere Forderung ist nur möglich, wenn 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns 
anerkannt sind.
§ 4 Lieferzeit
(1) Angegebene Lieferfristen verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders 
bezeichnet, als ca.-Angaben. Die Lieferverpflichtung ist erfüllt mit Übergabe 
des Materials ab Werk.
(2)  Geraten wir in Lieferverzug, ist der Besteller berechtigt, nach fruchtlosem 
Ablauf einer gesetzten Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Schadener­
satzansprüche wegen Nichterfüllung stehen dem Besteller nur zu, wenn der 
Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht; dies gilt nicht für von 
uns zu vertretende Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.
(3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige 
Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns entstehenden 
Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu berechnen. Mit 
Annahmeverzug geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 
zufälligen Verschlechterung des Kaufgegenstandes auf den Besteller über.
(4) Übernehmen wir die Auslieferung, gelten angegebene Lieferfristen als 
ca.­Frist. Die Gefahr geht mit Verladung auf den Besteller über; für Verluste 
oder Verunreinigungen während des Transportes, die nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt sind, haften wir nicht. Mehrkosten durch schlecht 
zu befahrende Anfahrtswege sowie Erschwernisse durch Glätte, Eis, Schneefall 
und sonstige Wartezeiten gehen zu Lasten des Käufers.
§  5 Gefahrenübergang
Sofern nicht ausdrücklich anders bestätigt, schulden wir Lieferung ab Werk.
§  6 Preisänderungen
(1) Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und 
dem vereinbarten Liefertermin mehr als 4 Monate liegen. Erhöhen sich bis 
zum Erbringen der Lieferung in diesem Fall die Löhne, die Materialkosten 
oder der marktmäßige Einstandspreis, so sind wir berechtigt, den Preis 
angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Besteller 
ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der 
allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung 
nicht nur unerheblich übersteigt.
(2) Ist der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich­rechtliches Sondervermögen, sind Preisänderungen gemäß 
der vorgenannten Regelung zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und 
dem vereinbarten Liefertermin mehr als 6 Wochen liegen.
§ 7 Gewährleistung
(1) Wir übernehmen in der folgenden Weise die Haftung für Mängel an den 
gelieferten Gegenständen:
a) Während eines Zeitraums von 2 Jahren nach Übergabe des Lieferge­
genstandes hat der Besteller einen Anspruch auf Beseitigung von Fehlern 
(Nachbesserung). Können wir einen unserer Gewährleistungspflicht 
unterliegenden Fehler nicht beseitigen, Ersatz stellen oder sind für den 
Besteller weitere Nachbesserungen unzumutbar, so kann der Besteller anstelle 
der Nachbesserung Wandlung (Rückgängigmachung des Vertrages) oder 
Minderung (Herabsetzung des Preises) verlangen.
b) Natürlicher Verschleiß ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.
(2) Warenproben werden der laufenden Produktion entnommen und sind 

Durchschnittsmuster. Alle Materialproben sind unverbindliche Ansichtsmuster, 
die den ungefähren Charakter der Ware zeigen. Sie gelten nicht als Zusicherung 
von Beschaffenheit, Farbe und Reinheit der zur Auslieferung kommenden 
Ware; diese und deren Körnungen unterliegen den Schwankungen des min­
eralogischen Vorkommens.
(3) Wegen weitergehender Ansprüche und Rechte haften wir nur in den 
Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit; im Übrigen ist die 
Haftung ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs ausgeschlossen. Diese Regelung gilt nicht für Ansprüche gemäß  
§§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz sowie für von uns zu vertretende Schäden an 
Leben, Körper oder Gesundheit.
(4) Der Empfänger hat das gelieferte Material sofort nach Erhalt auf Vollstän­
digkeit, Verwendbarkeit und evtl. Mängel zu untersuchen. Beanstandungen 
sind unverzüglich, spätestens innerhalb 3 Tagen anzuzeigen. Uns ist 
Gelegenheit zu geben, die vorgebrachte Beanstandung zu prüfen.
(5) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch 
für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§ 8 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang der 
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor.
(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug sind wir zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der 
Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvor­
behaltes sowie die Pfändung der Liefergegenstände durch uns gelten nicht als 
Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht die Bestimmungen des Verbraucherkredit­
gesetzes Anwendung finden oder dies ausdrücklich durch uns schriftlich 
erklärt wird.
(3) Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich­rechtliches Sondervermögen, gilt darüber hinaus folgendes:
Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen 
Geschäftsgang weiterzuveräußern; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des zwischen uns und dem Besteller vereinbarten 
Kaufpreises einschließlich Mehrwertsteuer ab, die dem Besteller aus der 
Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Liefer­
gegenstände ohne oder nach Bearbeitung weiterverkauft werden. Wir 
nehmen die Abtretung an.
Zur Einziehung der Forderung ist der Besteller nach deren Abtretung 
ermächtigt; unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
unberührt, jedoch verpflichten wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Kommt 
der Besteller in Verzug, ist er verpflichtet, die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu 
machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern 
(Dritten) die Abtretung mitzuteilen.
Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller wird stets für 
uns vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen 
vermischten Gegenständen. Der Besteller verwahrt das Miteigentum für uns.
Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer 
Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit 
einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl 
der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
(4)  Erfüllt der Besteller die ihnen obliegenden Abnahme­ und Zahlungsver­
pflichtungen nicht und treten wir vom erteilten Auftrag zurück, können wir 
unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend 
zu machen, 10 % des Brutto­Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung 
des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. 
Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.
§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz.
(2) Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, 
wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich­rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem 
Landgericht Trier zu erheben. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Bestellers 
zu klagen.
(3) Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
§ 10 Sonstiges
(1) Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit 
uns geschlossenen Vertrag bedarf zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen 
Zustimmung.
(2) Scheck­ und Wechselhereingaben gelten erst nach Einlösung als 
Zahlung. Bei Hereinnahme von Wechseln werden bankmäßige Diskont­und  
Einziehungsspesen berechnet; diese sind sofort in bar zu zahlen.

Stand: März 2024

GÜLTIG AB DEM 1. APRIL 2026

Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Rohstoff- und Energiemarkt,
behalten wir uns kurzfristige Preisänderungen vor.

Lieferprogramm
und Preisliste



Annahme nach EBV Euro/to.  
laut beiliegenden Annahmebedingungen Netto Brutto

Bau- und Abbruchabfälle unbelastet; bereinigt
(Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik);
nach entsprechenden Abfallschlüsseln

30,70 36,53

Unbewehrter Beton (Betonpfl aster, Betonrandsteine, max. 1 m Kantenlänge);
Abfallschlüssel 170101

20,70 24,63

Bewehrter Beton (bis ca. 50 x 50 x 100 cm); 
Abfallschlüssel 170101

35,20 41,88

Erdaushub unbelastet, nur Z0 nach LAGA (Boden und Steine);
Abfallschlüssel 170504 – nach Verfügbarkeit 10,70 12,73

Material / Körnung Euro/to. ab Werk
Netto Brutto

Auffüllmaterial 8,30 9,88 

Füllsand gesiebt steinfrei 10,50 12,50 

Annahme Bodenmassen unbelastet, 
lose/cbm – nach Verfügbarkeit Preis nach Anfrage

Kieswerk Wasserliesch

Gruben Konz-Könen

Material Körnung Euro/to. ab Werk 
Netto Brutto

*Sand 0 - 4 mm 25,40 30,23

*Kies 4 - 8 mm 25,10 29,87

*Kies 8 - 16 mm 25,10 29,87

*Kies 16 - 22 mm 25,10 29,87

Kiessand 0 - 8 mm 25,40 30,23

Pfl astersand 0 - 8 mm 25,40 30,23

Kiessand 0 - 16 mm 25,40 30,23

Kiessand 0 - 22 mm 25,40 30,23

Kies 4 - 16 mm 25,10 29,87

Kies 4 - 22 mm 25,10 29,87

Kies 8 - 22 mm 25,10 29,87

Maurer-Feinsand 0 - 2 mm 21,20 25,23

Recyclingschotter / RC1 nach EBV und TLSoB 0 - 45 mm 15,00 17,85

Ernzener Sand 24,90 29,63

Putz-Maurersand 50:50 25,40 30,23

Füllsand gesiebt steinfrei 13,10 15,59

Flachkorn 4 - 8 / 8 - 16 / 16 - 22 mm 17,90 21,30

Mineralgemisch 0 - 16 mm 20,90 24,87

Mineralgemisch 0 - 32 mm 19,80 23,56

Mineralgemisch 0 - 56 mm 19,80 23,56

Splitt 2 - 5 mm 24,00 28,56

Grobschotter / Mesenicher Kalk-Dolomit 80 - 140 mm 47,70 56,76

Oberboden gesiebt 19,80 23,56

* Zertifi ziert und güteüberwacht nach EN 12620, EN 13043, EN 13139 und EN 13242 durch die Amtliche Prüfstelle 
für Baustoffe der FH Trier und Laboratoire d‘essais des matériaux de ponts et chaussées, Luxemburg.
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Probedruck

Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise anzusetzen, sowie die Preise auch ohne vorherige
Ankündigung jederzeit kurzfristig anzupassen. Für Objektmengen unter 2 to. berechnen wir pauschal einen
Mindermengenzuschlag von 5,00 Euro. Für größere Objektmengen bitten wir um Ihre gesonderte Anfrage.
Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten und Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit. Es gelten unsere
Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Allen Nettopreisen ist die gesetzl. MwSt. hinzuzurechnen.

JOH. WACHT GMBH & CO. KG
ERD-, TIEF- UND WASSERBAU · SAND · KIES · STEINE

Material / Körnung Euro/to. ab Werk
Netto                      Brutto

*Sand 0 - 4 mm 23,40 27,85

*Kies 4 - 8 mm 23,10 27,49

*Kies 8 - 16 mm 23,10 27,49

*Kies 16 - 22 mm 23,10 27,49

Kiessand 0 - 8 mm 23,40 27,85

Pflastersand 0 - 8 mm 23,40 27,85

Kiessand 0 - 16 mm 23,40 27,85

Kiessand 0 - 22 mm 23,40 27,85

Kies 4 - 16 mm 23,10 27,49

Kies 4 - 22 mm 23,10 27,49

Kies 8 - 22 mm 23,10 27,49

Maurer-Feinsand 0 - 2 mm 19,20 22,85

Ernzener Sand 22,90 27,25

Putz-Maurersand 50:50 23,40 27,85

Füllsand gesiebt steinfrei 12,90 15,35

Flachkorn 15,85 18,86

Mineralgemisch 0 - 16 mm 19,70 23,44

Mineralgemisch 0 - 32 mm 18,60 22,13

Mineralgemisch 0 - 56 mm 18,60 22,13

Splitt 2 - 5 mm 22,80 27,13

Gabionen Grobschotter / Mesenicher Kalk-Dolomit 80 - 140 mm 46,50 55,34

Oberboden gesiebt 19,60 23,32

Bau- und Abbruchabfälle unbelastet; bereinigt 23,30 27,73
(Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik); Abfallschlüssel 170107

Unbewehrter Beton (Betonpflaster, -randsteine); Abfallschlüssel 170101 15,50 18,45

Bewehrter Beton (bis ca. 50 x 50 x 100 cm); Abfallschlüssel 170101 24,10 28,68

Erdaushub unbelastet, nur Z0 nach LAGA (Boden und Steine); 8,20 9,76
Abfallschlüssel 170504 – nach Verfügbarkeit

Annahme laut beiliegenden AnnahmebedingungenAnnahme laut beiliegenden Annahmebedingungen Euro/to.
Netto                      Brutto

Gruben Konz-Könen
Material / Körnung

Auffüllmaterial 8,30 / to. 9,88 / to.

Füllsand gesiebt steinfrei 10,50 / to. 12,50 / to.

Annahme Bodenmassen unbelastet, lose/cbm – nach Verfügbarkeit 7,90 / cbm 9,40 / cbm

Euro ab Werk
Netto                      Brutto

Kieswerk Wasserliesch Fon: (0 65 01) 1 41 77 ab Lager Kieswerk Wasserliesch -  erhalten Sie über

galabau
fachhandel

• Findlinge

• Grobschotter (versch. Farben)

• gesiebter Oberboden
 trocken gelagert

• Granit, Basalt, Porphyr

• verschiedenfarbige Splitte

• loser Rinden-
• mulch
• humus

• Strukturlava

• Meskalith
• Kleinpflaster
• Trockenmauerstein

Fon: 0 65 01 / 94 40-270
Fax: 0 65 01 / 94 40-277

bbk baucentrum
Sauerwiese 2
54332 Wasserliesch

und ab Steinwerk Mesenich -  erhalten Sie über

Fachabteilung GaLaBau-TiefBau

• Mauersteine
• Pflastersteine
• Gestaltungssteine
• Verblendriemchen
• gesägte Ware
• Edelsplitte
• Mineralgemische

• Rawe Steinkörbe
• Lärmschutzsysteme

NSM GmbH & Co. KG
Am Sportplatz 1
54308 Langsur-Mesenich

NATURSTEINWERK
MESENICH

MESKALITH
Kompetenz in Stein

info@bbk-baucentrum.de
www.bbk-baucentrum.de

... und Naturbaustoffe ...
... für Ihren Garten ...

Fon: 0 65 01 / 60 53-0
Fax: 0 65 01 / 60 53-21
service@nsm-steinwerk.de
www.nsm-steinwerk.de

*Zertifiziert und güteüberwacht nach EN 12620, EN 13043, EN 13139 und EN 13242
durch die Amtliche Prüfstelle für Baustoffe der FH Trier und
Laboratoire d‘essais des matériaux de ponts et chaussées, Luxemburg. 1284

Alkali-
Richtlinie

E I

Generelle Öffnungszeiten:
Mo-Fr  07.00 Uhr - 12.00 Uhr

12.30 Uhr - 16.30 Uhr

Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise anzusetzen, sowie die Preise auch ohne vorherige Ankündigung jederzeit kurzfristig anzupassen. 
Für Objektmengen unter 2 to. berechnen wir pauschal einen Mindermengenzuschlag von 5,00 Euro. Für größere Objektmengen bitten wir um Ihre gesonderte 
Anfrage. Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten und Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs­, Lieferungs­ 
und Zahlungsbedingungen. Allen Nettopreisen ist die gesetzl. MwSt. hinzuzurechnen.

... und Naturbaustoffe 
für Ihren Garten

Fachabteilung 
GaLaBau-TiefBau

AB LAGER KIESWERK WASSERLIESCH 
ERHALTEN SIE ÜBER

UND AB STEINWERK MESENICH 
ERHALTEN SIE ÜBER

galabau
fachhandel

• Findlinge
• Grobschotter (versch. Farben)
• gesiebter Oberboden
• trocken gelagert
• Vulkatec, Rasensubstrat und Baumsubstrat
• verschiedenfarbige Splitte
•  loser Rindenmulch, Rindenhumus und 

Harthackholzschnitzel
• Strukturlava
•  Meskalith Kleinpflaster und 

Trockenmauerstein

• Mauersteine
• Pflastersteine
• Gestaltungssteine
• Verblendriemchen
• gesägte Ware
• Edelsplitte
• Mineralgemische
• Rawe Steinkörbe
• Lärmschutzsysteme

bbk Baubedarf Konz GmbH & Co. KG
Sauerwiese 2
54332 Wasserliesch
+49 6501 9440270
info@bbk­baucentrum.de 
www.bbk-baucentrum.de

Natursteinwerk Mesenich GmbH & Co. KG
Am Sportplatz 1
54308 Langsur­Mesenich
+49 6501 60530
service@nsm­steinwerk.de
www.nsm-steinwerk.de

Kompetenz in Stein

MESKALITH

Gruben Konz-Könen

Kieswerk Wasserliesch

Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise anzusetzen, sowie die Preise auch ohne vorherige Ankündigung jederzeit kurzfristig anzupassen. 
Für Objektmengen unter 2 to. berechnen wir pauschal einen Mindermengenzuschlag von 5,00 Euro. Für größere Objektmengen bitten wir um Ihre gesonderte  
Anfrage. Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten und Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs-  
und Zahlungsbedingungen. Allen Nettopreisen ist die gesetzl. MwSt. hinzuzurechnen.

Material / Körnung	 Euro/to. ab Werk
	 Netto	 Brutto

Annahme nach EBV	 Euro/to. 
laut beiliegenden Annahmebedingungen	 Netto	 Brutto

Material	 Körnung	 Euro/to. ab Werk
 		  Netto	 Brutto

Auffüllmaterial	 8,30	 9,88

Füllsand gesiebt steinfrei	 10,50	 12,50

Annahme Bodenmassen unbelastet,	 Preis nach Anfrage und Verfügbarkeitlose/cbm – nach Verfügbarkeit

Bau- und Abbruchabfälle unbelastet; bereinigt
(Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik);	
nach entsprechenden Abfallschlüsseln

Unbewehrter Beton (Betonpflaster, Betonrandsteine, max. 1 m Kantenlänge);
Abfallschlüssel 170101

Bewehrter Beton (bis ca. 50 x 50 x 100 cm);
Abfallschlüssel 170101

Erdaushub unbelastet, nur Z0 nach LAGA (Boden und Steine);
Abfallschlüssel 170504 – nach Verfügbarkeit

*Sand	 0 - 4 mm	 26,00	 30,94

*Kies	 4 - 8 mm	 25,70	 30,58

*Kies	 8 - 16 mm	 25,70	 30,58

*Kies	 16 - 22 mm	 25,70	 30,58

Kiessand	 0 - 8 mm	 26,00	 30,94

Pflastersand	 0 - 8 mm	 26,00	 30,94

Kiessand	 0 - 16 mm	 26,00	 30,94

Kiessand	 0 - 22 mm	 26,00	 30,94

Kies	 4 - 16 mm	 25,70	 30,58

Kies	 4 - 22 mm	 25,70	 30,58

Kies	 8 - 22 mm	 25,70	 30,58

Maurer-Feinsand	 0 - 2 mm	 21,70	 25,82

Recyclingschotter / RC1 nach EBV und TLSoB	 0 - 45 mm	 15,40	 18,33
– nach Verfügbarkeit

Ernzener Sand		  25,50	 30,35

Putz-Maurersand 50:50		  26,00	 30,94

Füllsand gesiebt steinfrei		  13,40	 15,95

Flachkorn	 4 - 8 / 8 - 16 / 16 - 22 mm	 18,30	 21,78

Mineralgemisch	 0 - 16 mm	 21,40	 25,47

Mineralgemisch	 0 - 32 mm	 20,30	 24,16

Mineralgemisch	 0 - 56 mm	 20,30	 24,16

Splitt	 2 - 5 mm	 24,60	 29,27

Grobschotter / Mesenicher Kalk-Dolomit	 80 - 140 mm	 48,90	 58,19

Oberboden gesiebt	  	 20,30	 24,16

32,00	 38,08

21,20	 25,23

36,00	 42,84

12,00	 14,28

*	Zertifiziert und güteüberwacht nach EN 12620, EN 13043, EN 13139 und EN 13242 durch die Amtliche Prüfstelle
	 für Baustoffe der FH Trier und Laboratoire d‘essais des matériaux de ponts et chaussées, Luxemburg. 

Annahme nach EBV Euro/to.  
laut beiliegenden Annahmebedingungen Netto Brutto

Bau- und Abbruchabfälle unbelastet; bereinigt
(Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik);
nach entsprechenden Abfallschlüsseln

30,70 36,53

Unbewehrter Beton (Betonpfl aster, Betonrandsteine, max. 1 m Kantenlänge);
Abfallschlüssel 170101

20,70 24,63

Bewehrter Beton (bis ca. 50 x 50 x 100 cm); 
Abfallschlüssel 170101

35,20 41,88

Erdaushub unbelastet, nur Z0 nach LAGA (Boden und Steine);
Abfallschlüssel 170504 – nach Verfügbarkeit 10,70 12,73

Material / Körnung Euro/to. ab Werk
Netto Brutto

Auffüllmaterial 8,30 9,88 

Füllsand gesiebt steinfrei 10,50 12,50 

Annahme Bodenmassen unbelastet, 
lose/cbm – nach Verfügbarkeit Preis nach Anfrage

Kieswerk Wasserliesch

Gruben Konz-Könen

Material Körnung Euro/to. ab Werk 
Netto Brutto

*Sand 0 - 4 mm 25,40 30,23

*Kies 4 - 8 mm 25,10 29,87

*Kies 8 - 16 mm 25,10 29,87

*Kies 16 - 22 mm 25,10 29,87

Kiessand 0 - 8 mm 25,40 30,23

Pfl astersand 0 - 8 mm 25,40 30,23

Kiessand 0 - 16 mm 25,40 30,23

Kiessand 0 - 22 mm 25,40 30,23

Kies 4 - 16 mm 25,10 29,87

Kies 4 - 22 mm 25,10 29,87

Kies 8 - 22 mm 25,10 29,87

Maurer-Feinsand 0 - 2 mm 21,20 25,23

Recyclingschotter / RC1 nach EBV und TLSoB 0 - 45 mm 15,00 17,85

Ernzener Sand 24,90 29,63

Putz-Maurersand 50:50 25,40 30,23

Füllsand gesiebt steinfrei 13,10 15,59

Flachkorn 4 - 8 / 8 - 16 / 16 - 22 mm 17,90 21,30

Mineralgemisch 0 - 16 mm 20,90 24,87

Mineralgemisch 0 - 32 mm 19,80 23,56

Mineralgemisch 0 - 56 mm 19,80 23,56

Splitt 2 - 5 mm 24,00 28,56

Grobschotter / Mesenicher Kalk-Dolomit 80 - 140 mm 47,70 56,76

Oberboden gesiebt 19,80 23,56

* Zertifi ziert und güteüberwacht nach EN 12620, EN 13043, EN 13139 und EN 13242 durch die Amtliche Prüfstelle 
für Baustoffe der FH Trier und Laboratoire d‘essais des matériaux de ponts et chaussées, Luxemburg.
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Probedruck

Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise anzusetzen, sowie die Preise auch ohne vorherige
Ankündigung jederzeit kurzfristig anzupassen. Für Objektmengen unter 2 to. berechnen wir pauschal einen
Mindermengenzuschlag von 5,00 Euro. Für größere Objektmengen bitten wir um Ihre gesonderte Anfrage.
Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten und Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit. Es gelten unsere
Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Allen Nettopreisen ist die gesetzl. MwSt. hinzuzurechnen.

JOH. WACHT GMBH & CO. KG
ERD-, TIEF- UND WASSERBAU · SAND · KIES · STEINE

Material / Körnung Euro/to. ab Werk
Netto                      Brutto

*Sand 0 - 4 mm 23,40 27,85

*Kies 4 - 8 mm 23,10 27,49

*Kies 8 - 16 mm 23,10 27,49

*Kies 16 - 22 mm 23,10 27,49

Kiessand 0 - 8 mm 23,40 27,85

Pflastersand 0 - 8 mm 23,40 27,85

Kiessand 0 - 16 mm 23,40 27,85

Kiessand 0 - 22 mm 23,40 27,85

Kies 4 - 16 mm 23,10 27,49

Kies 4 - 22 mm 23,10 27,49

Kies 8 - 22 mm 23,10 27,49

Maurer-Feinsand 0 - 2 mm 19,20 22,85

Ernzener Sand 22,90 27,25

Putz-Maurersand 50:50 23,40 27,85

Füllsand gesiebt steinfrei 12,90 15,35

Flachkorn 15,85 18,86

Mineralgemisch 0 - 16 mm 19,70 23,44

Mineralgemisch 0 - 32 mm 18,60 22,13

Mineralgemisch 0 - 56 mm 18,60 22,13

Splitt 2 - 5 mm 22,80 27,13

Gabionen Grobschotter / Mesenicher Kalk-Dolomit 80 - 140 mm 46,50 55,34

Oberboden gesiebt 19,60 23,32

Bau- und Abbruchabfälle unbelastet; bereinigt 23,30 27,73
(Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik); Abfallschlüssel 170107

Unbewehrter Beton (Betonpflaster, -randsteine); Abfallschlüssel 170101 15,50 18,45

Bewehrter Beton (bis ca. 50 x 50 x 100 cm); Abfallschlüssel 170101 24,10 28,68

Erdaushub unbelastet, nur Z0 nach LAGA (Boden und Steine); 8,20 9,76
Abfallschlüssel 170504 – nach Verfügbarkeit

Annahme laut beiliegenden AnnahmebedingungenAnnahme laut beiliegenden Annahmebedingungen Euro/to.
Netto                      Brutto

Gruben Konz-Könen
Material / Körnung

Auffüllmaterial 8,30 / to. 9,88 / to.

Füllsand gesiebt steinfrei 10,50 / to. 12,50 / to.

Annahme Bodenmassen unbelastet, lose/cbm – nach Verfügbarkeit 7,90 / cbm 9,40 / cbm

Euro ab Werk
Netto                      Brutto

Kieswerk Wasserliesch Fon: (0 65 01) 1 41 77 ab Lager Kieswerk Wasserliesch -  erhalten Sie über

galabau
fachhandel

• Findlinge

• Grobschotter (versch. Farben)

• gesiebter Oberboden
 trocken gelagert

• Granit, Basalt, Porphyr

• verschiedenfarbige Splitte

• loser Rinden-
• mulch
• humus

• Strukturlava

• Meskalith
• Kleinpflaster
• Trockenmauerstein

Fon: 0 65 01 / 94 40-270
Fax: 0 65 01 / 94 40-277

bbk baucentrum
Sauerwiese 2
54332 Wasserliesch

und ab Steinwerk Mesenich -  erhalten Sie über

Fachabteilung GaLaBau-TiefBau

• Mauersteine
• Pflastersteine
• Gestaltungssteine
• Verblendriemchen
• gesägte Ware
• Edelsplitte
• Mineralgemische

• Rawe Steinkörbe
• Lärmschutzsysteme

NSM GmbH & Co. KG
Am Sportplatz 1
54308 Langsur-Mesenich

NATURSTEINWERK
MESENICH

MESKALITH
Kompetenz in Stein

info@bbk-baucentrum.de
www.bbk-baucentrum.de

... und Naturbaustoffe ...
... für Ihren Garten ...

Fon: 0 65 01 / 60 53-0
Fax: 0 65 01 / 60 53-21
service@nsm-steinwerk.de
www.nsm-steinwerk.de

*Zertifiziert und güteüberwacht nach EN 12620, EN 13043, EN 13139 und EN 13242
durch die Amtliche Prüfstelle für Baustoffe der FH Trier und
Laboratoire d‘essais des matériaux de ponts et chaussées, Luxemburg. 1284

Alkali-
Richtlinie

E I

Generelle Öffnungszeiten:
Mo-Fr  07.00 Uhr - 12.00 Uhr

12.30 Uhr - 16.30 Uhr

Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise anzusetzen, sowie die Preise auch ohne vorherige Ankündigung jederzeit kurzfristig anzupassen. 
Für Objektmengen unter 2 to. berechnen wir pauschal einen Mindermengenzuschlag von 5,00 Euro. Für größere Objektmengen bitten wir um Ihre gesonderte 
Anfrage. Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten und Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs­, Lieferungs­ 
und Zahlungsbedingungen. Allen Nettopreisen ist die gesetzl. MwSt. hinzuzurechnen.

... und Naturbaustoffe 
für Ihren Garten

Fachabteilung 
GaLaBau-TiefBau

AB LAGER KIESWERK WASSERLIESCH 
ERHALTEN SIE ÜBER

UND AB STEINWERK MESENICH 
ERHALTEN SIE ÜBER

galabau
fachhandel

• Findlinge
• Grobschotter (versch. Farben)
• gesiebter Oberboden
• trocken gelagert
• Vulkatec, Rasensubstrat und Baumsubstrat
• verschiedenfarbige Splitte
•  loser Rindenmulch, Rindenhumus und 

Harthackholzschnitzel
• Strukturlava
•  Meskalith Kleinpflaster und 

Trockenmauerstein

• Mauersteine
• Pflastersteine
• Gestaltungssteine
• Verblendriemchen
• gesägte Ware
• Edelsplitte
• Mineralgemische
• Rawe Steinkörbe
• Lärmschutzsysteme

bbk Baubedarf Konz GmbH & Co. KG
Sauerwiese 2
54332 Wasserliesch
+49 6501 9440270
info@bbk­baucentrum.de 
www.bbk-baucentrum.de

Natursteinwerk Mesenich GmbH & Co. KG
Am Sportplatz 1
54308 Langsur­Mesenich
+49 6501 60530
service@nsm­steinwerk.de
www.nsm-steinwerk.de

Kompetenz in Stein

MESKALITH

•	 Findlinge

•	 Grobschotter (versch. Farben)

•	 gesiebter Oberboden trocken gelagert

•	 Vulkatec, Rasensubstrat und Baumsubstrat

•	 verschiedenfarbige Splitte

•	 loser Rindenmulch, Rindenhumus und
	 Harthackholzschnitzel

•	 Strukturlava

•	 Meskalith Trockenmauerstein


